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VORTRAG 
der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern 

an den Regierungsrat 
zu Handen des Grossen Rates 
 
 
Investitionsbeiträge an den öffentlichen Verkehr 
Rahmenkredit 2005 - 2008 

 

  
 

1 Zusammenfassung 
Mit dem nachgesuchten Rahmenkredit sollen für die Jahre 2005 bis 2008 Investitionsvorhaben 
des öffentlichen Verkehrs durch den Kanton Bern mitfinanziert werden. Zusammen mit dem 
Angebotsbeschluss werden damit die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des öf-
fentlichen Verkehrs im Kanton Bern festgelegt. 

Gemäss Art. 14 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr vom 16. September 1993 be-
schliesst der Grosse Rat gestützt auf die Berichte des Regierungsrates über die mittelfristige 
Angebotsentwicklung und über die Investitionsplanung, d.h. periodisch über das Angebot des 
öffentlichen Verkehrs (Art. 14 Abs.1 Bst. a ÖVG) und periodisch einen Rahmenkredit für die 
Finanzierung der Investitionen des öffentlichen Verkehrs (Art. 14 Abs. 1 Bst. b ÖVG). 

Zum Bericht über die mittelfristige Angebotsentwicklung verweisen wir auf den in der Februar-
session vorgelegten Bericht zum Angebotsbeschluss 2005 - 2008. Der Grosse Rat hat am 
10. Februar 2004 den Angebotsbeschloss 2005 - 2008 gutgeheissen. Die für die Umsetzung 
des Angebotsbeschlusses 2005 -2008 notwendigen Mittel für die Mitfinanzierung von Infra-
strukturprojekten werden über den vorliegenden Investitionsrahmenkredit sichergestellt. Zu-
dem können die Infrastrukturvoraussetzungen für den Angebotsbeschluss 2009 - 2012 ge-
schaffen werden. 

Die Höhe des Rahmenkredits von Fr. 158'000'000.-- basiert auf den aktuellen kantonalen Fi-
nanzplanzahlen 2005 - 2008. Bereits bewilligte und laufende Investitionsverpflichtungen wur-
den berücksichtigt. 

Die Investitionsvorhaben, welche durch die Transportunternehmungen für die Jahre 2005 -
 2008 angemeldet wurden, übersteigen den finanziellen Rahmen des vorliegenden Investiti-
onsrahmenkredits. Dies bedeutet, dass gestützt auf die kantonalen Investitionszielsetzungen 
bei der Mittelzuteilung eine strenge Priorisierung vorzunehmen ist. Investitionsbeiträge an den 
öffentlichen Verkehr können nur im Rahmen der Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag be-
willigt werden. 

Der Kanton verfolgt mit der Gewährung von Investitionsbeiträgen an den öffentlichen Verkehr 
verschiedene Ziele. Es gilt die Betriebssicherheit zu gewährleisten, die Betriebsbereitschaft 
aufrechtzuerhalten, nachfragegerechte Kapazitäten bereitzustellen und die Dienstleistungs-
qualität des ÖV-Angebots zu erhalten und/oder zu verbessern. 

Der Investitionsrahmenkredit erlaubt es dem Grossen Rat, die Investitionsstrategie im öffentli-
chen Verkehr festzulegen. Deren Umsetzung obliegt dem Regierungsrat. Mit dem Rahmen-
kredit wird der gezielte und damit sparsame Einsatz der Mittel gewährleistet. Er ermöglicht es, 
auf Veränderungen im Umfeld des öffentlichen Verkehrs rasch zu reagieren und die Verfah-
rensabläufe in der Verwaltung und im Parlament zu vereinfachen. 

Der Beschluss über den Rahmenkredit unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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2 Rechtsgrundlagen 
• Eisenbahngesetz des Bundes vom 20. Dezember 1957, Art. 56 ff (EBG; SR 742.101) 
• Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 

13. Dezember 2002 (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3) 
• Verordnung über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen vom 19. 

November 2003 (Behindertengleichstellungsverordnung, BehiV; SR 151.31) 
• Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs vom 12. November 

2003 (VböV; SR 151.34) 
• Verordnung über Abgeltungen, Darlehen und Finanzhilfen nach Eisenbahngesetz vom 

18. Dezember 1995, Art. 30 ff (ADFV; SR 742.101.1) 
• Verordnung über die Anteile der Kantone an die Abgeltungen und Finanzhilfen im Regionalverkehr 

vom 18. Dezember 1995 (KAV; SR 742.101.2) 
• Eisenbahn-Netzzugangsverordnung vom 25. November 1998 (NZV; SR 742.122) 
• Verordnung des UVEK über das Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmungen vom 

18. Dezember 1995 (REVO; SR 742.221) 
• Gesetz über den öffentlichen Verkehr vom 16. September 1993 (ÖVG; BSG 762.4) 
• Finanzhaushaltgesetz vom 10. November 1987, Art. 16e und 21 (FHG; BSG 620) 
• Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich vom 27. November 2000 (FILAG; BSG 631.1) 
• Verordnung über das Angebot im öffentlichen Verkehr vom 10. September 1997 (Angebotsverord-

nung, AGV; BSG 762.412) 
• Verordnung über die Beiträge der Gemeinden an die Kosten des öffentlichen Verkehrs vom 

23. August 1995 (Kostenbeitragsverordnung, KBV; BSG 762.415) 
• Finanzhaushaltverordnung vom 24. August 1994, Art. 43ff (FHV; BSG 621.1) 
• Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAV; BSG 631.111) 

2.1 Rechtsgrundlage "Investitionsrahmenkredit öffentlicher Verkehr" 
Das Instrument des Investitionsrahmenkredits ist in Artikel 14 des Gesetzes über den öffentli-
chen Verkehr (ÖVG) geregelt: 

„Der Grosse Rat beschliesst gestützt auf die Berichte des Regierungsrates über die 
mittelfristige Angebotsentwicklung und über die Investitionsplanung 
a periodisch über das Angebot des öffentlichen Verkehrs (Art. 3) 
b periodisch einen Rahmenkredit für die Finanzierung der Investitionen des öffent-

lichen Verkehrs (Art.5).  ...“ 

3 Finanzierung von Investitionsprojekten im öffentlichen Verkehr 

3.1 Finanzierungsverantwortlichkeiten 
Die Ausrichtung von Investitionsbeiträgen an den öffentlichen Verkehr wird insbesondere auf 
der Basis von bundesrechtlichen Vorgaben vollzogen. Mit der auf 1. Januar 1996 erfolgten 
Revision des Eisenbahngesetzes (EBG) auf Bundesebene wurde eine klare Zuordnung der 
Verantwortlichkeiten im öffentlichen Verkehr vorgenommen: 
• Der nationale Verkehr ist Sache des Bundes; 
• der Regionalverkehr wird von Bund und Kantonen gemeinsam geregelt;  
• der Ortsverkehr ist Aufgabe der Kantone und Gemeinden;  
• der Ausflugsverkehr (touristischer Verkehr) muss sich selber finanzieren. 
Gemäss dieser Definition muss der Kanton Bern die Mitfinanzierung im Regionalverkehr sowie 
die Investitionsfinanzierung des Ortsverkehrs sicherstellen. Grundlage für kantonale Investiti-
onsbeiträge bilden Art. 2 Abs. 2 und 5, Art. 4 und Art. 5 des Gesetzes über den öffentlichen 
Verkehr. 
Art. 2 Mittel 
…2 Er leistet den Transportunternehmungen Abgeltungen (Beiträge und Darlehen) für ihre Investitions- 
und Betriebsaufwendungen. 
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…5 Er kann Beiträge für den Bau von Verkehrsanlagen gewähren oder selber Verkehrsanlagen erstel-
len, insbesondere um den öffentlichen und den Individual-Verkehr miteinander zu verknüpfen oder zu 
entflechten. 

Art. 4 Abgeltungen des Kantons 
1 Zur Sicherstellung des Leistungsangebots nach Artikel 3 leistet der Kanton den Transportunterneh-
mungen des allgemeinen Verkehrs und des Ortsverkehrs nach Massgabe des Bundesrechts und selb-
ständig Abgeltungen insbesondere für  
a Investitionen 
b den Betrieb mit Einschluss von Versuchsbetrieben. 
2 Er kann Abgeltungen für Investitionen im Güterverkehr im Sinne von Art. 5 Absatz 1 Buchstabe f leis-
ten. 

Art. 5 Abgeltungen für Investitionen 
1 Als Investitionen (Neu- und Ersatzinvestitionen) gelten namentlich  
a die Anschaffung von Fahrzeugen,  
b die Erstellung und Erneuerung von Anlagen,  
c die Sicherung und Beseitigung von Niveauübergängen und andere Sicherheitsmassnahmen,  
d die Durchführung von Umweltschutzmassnahmen,  
e die Umstellung des Betriebes einer Transportunternehmung auf ein anderes Verkehrsmittel und  
f die Erstellung von Anlagen für den Güterverkehr, sofern diese einen Umlagerungseffekt erwarten 

lassen. 
2 Fahrzeuge und Anlagen sind grundsätzlich so zu gestalten, dass ihre Benützung auch den Behinder-
ten offensteht. 

Anmerkung betreffend Rollmaterialfinanzierung 
Mit Schreiben vom 18. Februar 2002 hat der Bund den Transportunternehmungen mitgeteilt, 
dass zukünftig an Rollmaterialbeschaffungen grundsätzlich keine Investitionsbeiträge nach 
Art. 56 EBG mehr geleistet werden. Die Art. 56 EBG-Mittel sollen vorrangig für Infrastruktur-
projekte eingesetzt werden.  
Der Kanton Bern ist bestrebt, die Finanzierung des Regional- und des Ortsverkehrs trotz un-
terschiedlicher Finanzierungsverantwortlichkeiten grundsätzlich gleich abzuwickeln. Im Som-
mer 2002 wurde deshalb entschieden, dass zukünftig auch die Transportunternehmungen des 
Ortsverkehrs ihre Rollmaterialbeschaffungen grundsätzlich ohne kantonale Beiträge finanzie-
ren müssen. Die Zinskosten für die Fremdfinanzierungen können im Rahmen der Betriebsab-
geltungen von den Transportunternehmungen geltend gemacht werden. 

Anmerkung betreffend Investitionsbeiträge an den touristischen Verkehr 
Gemäss Artikel 9 ÖVG verfügt der Kanton Bern über eine Unterstützungsmöglichkeit für tou-
ristische Eisenbahnen und Schifffahrtsunternehmungen. 
"Art. 9 Touristischer Verkehr 
Der Kanton kann ausnahmsweise auch Beiträge an Eisenbahn- und Schifffahrtsunternehmungen des 
touristischen Verkehrs gewähren, sofern diese für die Region von wesentlicher Bedeutung sind." 
 
Die Finanzierungszuständigkeiten im Regional-, Orts- und touristischen Verkehr lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

Bereiche Investitionsbeiträge durch 

Infrastruktur SBB  (LV = Leistungsvereinbarung) Bund (LV)   

Infrastruktur SBB / KTU  (Gemeinschaftsbahnhöfe) Bund (LV) Kanton Gemeinden 

Infrastruktur SBB (wenn spezielle durch den Kanton bestellte Anlagen)  Kanton Gemeinden 

Infrastruktur übrige KTU  (Art. 56 EBG) Bund Kanton Gemeinden 

Infrastruktur Ortsverkehr  (Basis ÖVG)  Kanton Gemeinden 

Touristischer Eisenbahn- & Schifffahrtsverkehr (ausnahmsweise)  Kanton Gemeinden 
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4 Angebotskonzepte als Grundlage für die längerfristige Investitionsplanung 
Gemäss Art. 14 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr beschliesst der Grosse Rat ge-
stützt auf die Berichte des Regierungsrates über die mittelfristige Angebotsentwicklung und 
über die Investitionsplanung, d.h. periodisch über das Angebot des öffentlichen Verkehrs (An-
gebotsbeschluss) und periodisch einen Rahmenkredit für die Finanzierung der Investitionen 
des öffentlichen Verkehrs (Investitionsrahmenkredit). 

4.1 Zusammenhang zwischen Angebotsbeschluss und Investitionsrahmenkredit 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fahrplan Fahrplan Fahrplan Fahrplan Fahrplan Fahrplan Fahrplan Fahrplan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3. Angebotsbeschluss 2005 - 2008
Dezember 2004 - Dezember 2008

  4. Angebotsbeschluss 2009 - 2012
Dezember 2008 - Dezember 2012

2. Investitionsrahmenkredit
Verpflichtungen 2005- 2008

1 2

Eröffnung Basistunnel LötschbergBahn 2000,
1. Etappe

 
Abbildung 2 Zusammenspiel Angebotsbeschluss - Investitionsrahmenkredit 

Der vorliegende Investitionsrahmenkredit ermöglicht die Umsetzung des Angebotsbe-
schlusses 2005 - 2008 (1) und schafft die infrastrukturseitigen Voraussetzungen für das 
Angebotskonzept 2009 - 2012 (2). 
Verschiedene, betrieblich notwendige Infrastrukturinvestitionen für die Periode 2005 - 2008, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Bahn 2000, 1. Etappe sind bereits getätigt oder in 
Realisierung. Die entsprechenden Investitionsbeiträge sind bereits verpflichtet und nicht Be-
standteil des vorliegenden Rahmenkredits. In der Periode 05 - 08 müssen insbesondere Infra-
strukturprojekte in Angriff genommen werden, die für das Angebot 2008 (Fahrplanänderungen 
aufgrund Inbetriebnahme Lötschbergbasistunnel), respektive teilweise erst für das Angebot 
2009+ zum Tragen kommen. 

Planungen im öffentlichen Verkehr erfolgen immer im 
Dreieck Angebot - Rollmaterial - Infrastruktur: Eine 
vorhandene Infrastruktur und ein vorgesehenes Roll-
material ermöglichen ein bestimmtes Angebot. Vermag 
dieses die Bedürfnisse nur unzureichend zu erfüllen, 
sind entweder Anpassungen bei der Infrastruktur oder 
beim Rollmaterial zu prüfen. 

Nur aus der optimalen Abstimmung von Angebot – 
Rollmaterial – Infrastruktur entsteht ein bedürfnisge-
rechtes, wirtschaftliches und damit auch finanzierbares 
ÖV-System.  
Ziel ist es, die Investitionen dort zu tätigen, wo das 
investierte Geld einen optimalen und nachhaltigen 
Nutzen bringt. Infrastrukturseitige Anpassungen haben 
meist einen langfristigen Charakter und binden grösse-
re Mittel. 

  Angebot

Rollmaterial

Infrastruktur
 

Abbildung 3 ÖV-Planungsdreieck 
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4.2 S-Bahn Bern 
Die S-Bahn Bern erfährt auf Dezember 2004 wesentliche Anpassungen, die durch die geän-
derte Fernverkehrskonstellation nötig werden. Die Fernverkehrszüge werden konzentriert zu 
den Minuten .00 und .30 im Bahnhof Bern ankommen und abfahren. Entsprechend muss der 
Regionalverkehr komplett neu eingebunden werden. 
Auf den Fahrplanwechsel Ende 2004 ist ebenfalls die Integration der heutigen RBS-Linien W, 
J und Z in das System S-Bahn Bern vorgesehen. Das Netz der S-Bahn Bern sieht per Dezem-
ber 2004 wie folgt aus. 
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Abbildung 4 S-Bahn-Netz 2005 (Siehe auch Beilage 4) 

Im Rahmen der S-Bahn Bern 2005 konnten verschiedene angestrebte Angebotselemente nur 
teilweise oder (noch) nicht verwirklicht werden: 
• Die vorgesehene Konzeption, dass die S-Bahn-Linien im Bahnhof Bern einen Anschluss-

knoten unter sich bilden, kann nicht umgesetzt werden. Die dafür notwendigen gleichzeiti-
gen Einfahrten an 2 Perrons sind kapazitätsbedingt nicht möglich. Dies hat zur Folge, dass 
zwischen den S-Bahnen teilweise nur schlechte Anschlüsse möglich sind. 

• Die angestrebte Verdichtung zum ¼-Stunden-Takt gelingt nur ansatzweise. Die Zusatzzüge 
in den Spitzenzeiten und die beschleunigten S-Bahnen können die Halbstundentaktlinien 
nicht zum ¼-Stunden-Takt ergänzen. S-Bahn-Linien auf gemeinsamen Streckenabschnitten 
können aufgrund ungenügender Kapazitäten auf den Zulaufstrecken zum Knoten Bern nicht 
optimal gestaffelt werden. 

• Für die S2 – wie die S1, die S3 und die S4 als Durchmesserlinie konzipiert – ergeben sich 
aufgrund fehlender Kreuzungsmöglichkeiten auf der Strecke unattraktiv lange Aufenthalts-
zeiten im Bahnhof Bern und schlechte Anschlüsse auf den Fernverkehr. 

• Die angestrebten Tangentialverbindungen (wie z.B. Wabern - Thörishaus oder Gümligen - 
Münchenbuchsee) können durch Umsteigen in Ausserholligen und Wankdorf nur be-
schränkt angeboten werden. 
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Die Konzentration der Fernverkehrsabfahrten um die Minuten 00 und 30 (Bahn 2000, 1. Etap-
pe) und die Gruppierung der Abfahrten von S1, S2 und S4 um die Minuten 15 und 45 bringen 
für diese S-Bahnen eine Verschlechterung der Anschlüsse zum Fernverkehr. Dieser unbefrie-
digende Zustand kann nur durch eine Ergänzung zum ¼-Stunden-Takt behoben werden. 

Der Kanton Bern ist zusammen mit BLS, RM und SBB daran, ein Programm für die Weiterent-
wicklung der S-Bahn Bern (Normalspur) für den Zeithorizont 2008/2010 zu erarbeiten. 

Aus Marktsicht sind im Rahmen der Weiterentwicklung folgende Stossrichtungen zu verfolgen: 
• Verdichtung der S3 auf der Teilstrecke Belp – Bern – Münchenbuchsee zum ¼-Stunden-

Takt 
• ¼-Stunden-Takt auf der Teilstrecke Bern – Gümligen (– Münsingen) 
• Durchgehender ¼-Stunden-Takt auf der Teilstrecke Brünnen – Bern 

Die S-Bahn Bern ist zahlreichen Sachzwängen unterworfen. So setzen die 
• beschränkte Kapazität des Bahnhofs Bern und der Zulaufstrecken, 
• Einspurabschnitte auf den BLS-Strecken Bern-Belp-Thun, Bern-Schwarzenburg und Bern-

Neuenburg sowie auf dem RBS-Netz und  
• die Ansprüche des Fern- und Güterverkehrs  
infrastrukturseitig und betrieblich enge Grenzen. Bei der Weiterentwicklung des Systems S-
Bahn Bern sind diese Gegebenheiten von zentraler Bedeutung. Angebotsausbauten bedürfen 
einer entsprechend langfristigen Planung. 

Eine deutliche Kapazitätsverbesserung des Bahnhofs Bern und seiner Zufahrtsstrecken ist 
auch Gegenstand der angelaufenen Planung für Bahn 2000, 2. Etappe (Zeithorizont 2020). 
 

4.3 Investitionsplanung auf der Basis von möglichen Angebotskonzeptionen 2008+ 
Die mit Mitteln aus dem Rahmenkredit 2005 - 2008 zu finanzierenden Investitionsvorhaben im 
Bereich Infrastruktur sind einerseits für die Umsetzung des Angebotskonzepts 2005 - 2008 
notwendig, andererseits werden damit die Voraussetzungen für die Umsetzung des Angebot-
konzeptes 2009 - 2012 geschaffen. Betreffend Angebotskonzept 2005 - 2008 verweisen wir 
auf das Angebotskonzept und den Angebotsbeschluss 2005 - 2008. Nachfolgend werden die 
Überlegungen für mögliche Angebotskonzeptionen 2008+ kurz dargestellt. 

4.3.1 S-Bahn Bern: Normalspurnetz 
Die Weiterentwicklung der S-Bahn Bern sieht vor, auf den zentralen Abschnitten einen Viertel-
stundentakt zu ermöglichen. Zwischen Bern und Neuenburg ist eine Beschleunigung der Rei-
sezeiten und dadurch eine Neukonzeption des Fahrplankonzepts vorgesehen.  
Damit die Kapazitätsbedürfnisse von Fern-, Regional- und Güterverkehr abgedeckt werden 
können, sind im und um den Knoten Bern zusätzliche Infrastrukturausbauten notwendig. 
Folgende Projekte sind in Planung oder werden geprüft: 
- 5. Gleisachse Holligen (SBB/BLS) 
- 3. Gleisachse Zollikofen - Löchligut (SBB) 
- Kreuzungsstelle Schwarzwasserbrücke (BLS) 
- Doppelspurausbauten Bern - Belp (BLS) 
- Doppelspurausbauten Ins - Zihlbrücke - Marin (BLS) 
- Überwerfung Wylerfeld (SBB) (Gleiswechsel durch Unterquerung, resp. Überführung) 

4.3.2 S-Bahn Bern: Schmalspurnetz RBS 
Die geforderte grösstmögliche Flexibilität in der Betriebsabwicklung und Stabilität des dichten 
Fahrplans machen die Erstellung von weiteren Doppelspurabschnitten notwendig. Ohne diese 
Investitionen in die Infrastruktur wären erhöhte Betriebskosten (mehr Reservezüge) und/oder 
verminderte Fahrgasteinnahmen (unbefriedigendes Angebot) zu erwarten. 
Mit den geplanten neuen Stationen in Jegenstorf Nord (mit Verlängerung der Linie J über den 
heutigen Endpunkt Jegenstorf hinaus) und in Worbboden kann die örtliche Erschliessung der 
beiden Gebiete wesentlich verbessert werden. 
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Folgende Infrastrukturprojekte auf dem Netz des RBS stehen an: 
- Weitere Doppelspurausbauten Worblental (Ziel: durchgehende Doppelspur Bern - Bolligen). 
- Doppelspurausbauten Zollikofen - Moosseedorf Süd (Beseitigung des letzten Einspurab-

schnittes zwischen Bern und Jegenstorf). 
- Neue Stationen: Jegenstorf Nord und Worbboden. 
 

4.3.3 Angebotskonzeptionen 2008+ im übrigen Regionalverkehr 
Im Gegensatz zur S-Bahn Bern bestehen im übrigen Bahnregionalverkehr auf den meisten 
Linien keine wesentlichen Kapazitätsprobleme. Angebotsausbauten sind dort angezeigt, wo 
eine entsprechende zusätzliche Nachfrage entsteht oder wo aufgrund der Anschlussverhält-
nisse in den Knoten Infrastrukturausbauten notwendig sind, um ein marktgerechtes Angebot 
anbieten zu können. Investitionshandlungsbedarf besteht insbesondere in den Bereichen 
Bahnsicherheit, Streckensanierungen und Rollmaterialerneuerungen. 
Zu folgenden Linien sind Angebotsüberlegungen, die in direktem Zusammenhang mit der Inf-
rastruktur stehen, im Gange: 

 Biel - Täuffelen - Ins 
Eine Gesamtverkehrsstudie zum rechten Bielerseeufer fordert aufgrund der Strassensituation 
eine Verlagerung auf die Schiene. Damit der im Angebotsbeschluss 2005 - 2008 in den 
Hauptverkehrszeiten vorgesehene 15-Minutentakt angeboten werden kann, müssen zusätzli-
che Zugskompositionen beschafft, die Abstellmöglichkeiten für die Züge erstellt und allenfalls 
die Schieneninfrastruktur angepasst werden. Vor dem Entscheid über allfällige Investitionen in 
Infrastruktur und Rollmaterial ist eine genaue Analyse des notwendigen Rollmaterialeinsatzes 
und der entsprechenden Infrastrukturen vorgesehen. 

 Neue Bahnhaltestellen in der Agglomeration Biel und im Berner Jura  
In der Agglomeration Biel wie auch im Berner Jura werden Studien zu zusätzlichen Bahnhalte-
stellen an SBB-Linien durchgeführt. Ziel ist es, die Siedlungsgebiete besser durch die Bahn zu 
erschliessen, die Benützung des öffentlichen Verkehrs zu fördern und die Ertragskraft der Li-
nien zu stärken und somit deren Kostendeckungsgrad zu verbessern. Die Investitionen in neue 
Haltestellen an SBB-Linien erfolgen durch eine Kostenbeteiligung der SBB, der entsprechen-
den Gemeinden und des Kantons. 

 Verlängerung der ASM von Niederbipp nach Oensingen 
Eine unter Federführung des Kantons Solothurn durchgeführte Studie zum Korridor Solothurn - 
Niederbipp (- Oensingen) zeigt, dass nebst neuem und leistungsfähigerem Rollmaterial sowie 
gewissen Infrastrukturverbesserungen bei der bestehenden Linie eine Verlängerung der Bahn-
linie von Niederbipp nach Oensingen Chancen bietet, eine bessere Erschliessungs- und An-
gebotsqualität sowie eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Der Kanton Bern befürwortet 
vertiefende Abklärungen, um die folgenden Fragen zu klären: 
• Genauere Abklärungen zu den Kosten der Verlängerung.  
• Abklärungen zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit des Betriebskonzeptes unter Einbezug 

der Rahmenbedingungen von Bahn 2000, 2. Etappe. 
• Festlegung der Finanzierung in Zusammenarbeit mit dem Bund. 
• Analyse des Potenzials der Linienverlängerung, u.a. aufgrund von Daten der Volkszählung 

2000 sowie einer Abschätzung der Entwicklungsperspektiven des Industriegebietes Nie-
derbipp. 

Aufgrund der Resultate dieser zusätzlichen Abklärungen kann durch die Kantone Solothurn 
und Bern ein Grundsatzentscheid zur Verlängerung der Linie getroffen und die entsprechen-
den Detailplanungen in Angriff genommen werden. 
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 Konolfingen - Thun 
Die Züge der Linie Konolfingen - Thun vermitteln Anschlüsse in Konolfingen in Richtung Bern 
und Luzern sowie in Thun in Richtung Spiez und Bern. Mit der Inbetriebnahme des Lötschberg 
- Basistunnels und dem Abschluss der Bauarbeiten bei den Zulaufstrecken verringert sich die 
Fahrzeit zwischen Bern und Thun, was die Fahrplanzeiten der Fernverkehrszüge in Thun ver-
ändert. Damit in Thun weiterhin gute Anschlüsse bestehen, sind gezielte Investitionen in die 
Infrastruktur notwendig. Diese bilden gleichzeitig eine Grundlage für ein verbessertes Bahnan-
gebot in der Agglomeration Thun (Gemeinden Thun, Steffisburg und Heimberg). 

 Spiez - Zweisimmen 
Das Angebot 2005 im Simmental weist im Vergleich zum heutigen Angebot mehrere Nachteile 
auf: 
• Wegfall des Haltes Boltigen bei den meisten RX-Zügen 
• Fahrzeitverlängerung des Regionalzugs um 8 Minuten (von 47 auf 55 Minuten) 
• Kein Anschluss Richtung Brig und nur alle zwei Stunden Weiterfahrt nach Interlaken mög-

lich 
Der Grund dieser Verschlechterungen liegt im Ausbaustandard der Bahninfrastruktur und der 
Lage der Kreuzungsstellen, welche zurzeit keine bessere Lösung zulassen. Mit der Eröffnung 
des Lötschberg-Basistunnels im Jahr 2007 und dem Wegfall von Baustellen zwischen Bern 
und Spiez treffen die Fernverkehrszüge aus Bern voraussichtlich 3 Minuten früher in Spiez ein. 
Derzeit wird geprüft, welche infrastrukturseitigen Massnahmen notwendig sind, um die oben 
aufgeführten Schwachstellen des Angebotes 2005 zu beheben. Mögliche Massnahmen sind 
Investitionen in Kreuzungsstellen und Sicherungsanlagen sowie Doppelspurabschnitte. 
 

4.3.4 Angebotskonzeptionen 2008+ im Ortsverkehr  
Investitionen im Ortsverkehr konzentrieren sich in erster Linie auf die städtischen Netze der 
bernischen Zentren Bern, Biel und Thun.  

 Stadt Bern 
Mit der Realisierung der Erweiterung des Tramnetzes in Bern sind verschiedenen Änderungen 
in der Netzstruktur und den Angebotskonzeptionen geplant. Die Regionale Verkehrskonferenz 
Bern - Mittelland (RVK 4) hat deshalb ein regionales Tramkonzept Bern erarbeitet.  
Für den Zeitraum 2005 - 2010 steht die Realisierung des Trams Bern West im Vordergrund. 
Zudem soll die Linie 9 vom Guisanplatz bis zur neuen S-Bahn Haltestelle Wankdorf verlängert 
werden. In diesen Zeitraum fällt auch die Verlängerung der Trolleybus-Linie 12 (Länggasse - 
Bahnhof - Schosshalde) bis zum Paul-Klee-Zentrum. Aufgrund der absehbaren Kapazitäts-
probleme auf der Linie 10 (Ostermundigen - Bern - Köniz/Schliern) wird eine Zweckmässig-
keitsstudie erarbeitet, um die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für eine Tramlinie nach 
Ostermundigen zu erhalten. 
Für den Zeithorizont 2011 - 2020 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt Folgendes sagen: 
Grundsätzlich sollen die nachfragestarken Trams auch längerfristig durch die Hauptgassen 
(Spital- und Marktgasse) geführt werden. Zur Entlastung der Hauptachse ist prioritär der Trol-
leybus in die Seitengassen zu verlegen. Auf diese Weise halten sich die Investitionen in einem 
vertretbaren Mass. Welche Antriebstechnologie in 10 - 15 Jahren vorteilhafter sein wird, kann 
heute nicht voraus gesagt werden. Dies wird jedoch neue Verknüpfungen und Linienführungen 
massgeblich beeinflussen. 

4.4 Netzsystem öffentlicher Verkehr 
Die Unterscheidung des öffentlichen Verkehrs in die Bereiche Fernverkehr, Regionalverkehr, 
Agglomerationsverkehr, Ortsverkehr und touristischer Verkehr ist für den einzelnen Kunden 
zweitrangig. Nachgefragt wird eine durchgehende Beförderungsdienstleistung, d.h. ein gutes 
Zusammenspiel der einzelnen Glieder der ÖV-Transportkette. 
Um als Zubringer zum nationalen und internationalen Fernverkehr attraktiv zu bleiben, sind 
auch im Bereich des Regionalverkehrs weitere Investitionen notwendig. Dazu zählen Optimie-
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rungen der Betriebskonzepte, optimierte Anschlüsse ans Fernverkehrsnetz, neue Haltestellen, 
attraktive Bahn-Fahrzeuge, die Erhöhung des Komforts für die Reisenden (Niederflurfahrzeu-
ge) und nachfragegestützte Taktverdichtungen. 
Gute Umsteigebeziehungen sind ein zentraler Faktor für ein funktionierendes ÖV-System. Ins-
besondere die Verknüpfung von Bahn und Bus ist von grosser Wichtigkeit. Die Gewährleistung 
von Anschlüssen steht dabei im Vordergrund. Nach wie vor besteht beim Informationsaus-
tausch zwischen den beiden Systemen, aber auch bei der Information der Kunden Handlungs-
bedarf. Bei Umsteigepunkten muss ausserdem den infrastrukturseitigen Aspekten Rechnung 
getragen werden. Die heutigen Komfortanforderungen verlangen nach sicheren, kurzen und 
gut signalisierten Umsteigeverhältnissen. 
Insbesondere in den Agglomerationen, aber auch beim Freizeitverkehr, ist in den kommenden 
Jahren mit einem weiteren Anstieg der Passagierzahlen zu rechnen. Für die Bewältigung die-
ses Verkehrsaufkommens müssen die notwendigen Kapazitäten bereitgestellt werden. 
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5 Kantonale ÖV-Investitionspolitik 2005 - 2008:  Investitionsgrundsätze 
Im Vordergrund stehen die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit und das Sichern der Leis-
tungsfähigkeit des bestehenden ÖV-Systems. Gemäss Artikel 6 AGV ist das Angebot im öf-
fentlichen Verkehr als Gesamtsystem zu optimieren.  
Der Kanton hat zur Finanzierung Grundsätze erarbeitet und Ziele formuliert, um eine möglichst 
grosse Transparenz über die kantonale Investitionstätigkeit zu schaffen. Diese Richtlinien über 
die Zuständigkeiten bei der Finanzierung von Investitionen im öffentlichen Verkehr wurden am 
29. Mai 2002 vom Regierungsrat verabschiedet (RRB 1942). 
Grundsätzlich leistet der Kanton nur Investitionsbeiträge, wenn die Eigenmittel der Transport-
unternehmung nicht genügen, um diese Investitionen zu finanzieren. Kleinprojekte werden nur 
in Ausnahmefällen unterstützt. 
Der Kanton verfolgt mit der Gewährung von Investitionsbeiträgen an den öffentlichen Verkehr 
folgende Zielsetzungen: 
• Gewährleistung der Betriebssicherheit (BS) 
• Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (BB) 
• Bereitstellung von nachfragegerechten Kapazitäten (NK) 
• Erhaltung und Optimierung der Dienstleistungsqualität des ÖV-Angebots (DLQ) 
Anhand von exemplarischen Detailbeschreibungen zu geplanten Investitionsprojekten (Beilage 
3) wird der Bezug zu den nachfolgend erläuterten Zielsetzungen geschaffen. 
Investitionsbeiträge werden nur an Projekte ausgerichtet, welche die vorgegebenen Kriterien 
erfüllen und somit als prioritär erachtet werden. Mit einer rollenden Planung soll gewährleistet 
werden, dass die knappen finanziellen Mittel zielgerichtet eingesetzt werden. 

5.1 Gewährleistung der Betriebssicherheit (BS) 
Die Schliessung der aus der „Risikoanalyse Zugsicherung“ hervorgegangen Sicherheitslücken 
sowie die Einleitung einer technischen Migration, welche sich auf den künftig geltenden euro-
päischen Standard ETCS ausrichtet, sind die vorrangigen Ziele der im Januar 2000 veröffent-
lichten Zugsicherungsstrategie des Bundes. 
Unter den Aspekt der Sicherheit gehören auch Projekte zur Verbesserung der Verkehrsbezie-
hungen Schiene/Strasse und zur Sanierung von Niveauübergängen. Beiträge an solche Pro-
jekte wurden bis jetzt über einen speziellen Rahmenkredit (GRB 1201 vom 10.09.1997) abge-
wickelt. Zukünftig erfolgt die Mitfinanzierung über den vorliegenden Rahmenkredit. 
 
Grundsätze BS 
• Für die Festlegung des Sicherheitsstandards im Schienenverkehr ist das Bundesamt für 

Verkehr zuständig. Der Kanton beteiligt sich gemäss Massgabe des Bundes an den Investi-
tionen. 

• Investitionsbeiträge für die Finanzierung von Sicherheitsprojekten sind von höchster Priori-
tät. 

5.2 Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (BB) 
Der laufende Unterhalt an der bestehenden Betriebsinfrastruktur und die Rollmaterial- und 
Fahrzeugbereitschaft müssen durch die Transportunternehmungen (TU) gewährleistet werden. 
Grössere Infrastruktursanierungen und Ersatzbeschaffungen werden, sofern die Eigenmittel 
der TU nicht ausreichen, durch die öffentliche Hand mitfinanziert. 
Das bestehende Netz wird immer intensiver genutzt und durch gezielte Neubauten ergänzt. 
Um die Sicherheit und Pünktlichkeit auch nach weiteren Angebotsausbauten zu gewährleisten, 
muss die Betriebsführung automatisiert werden. Für die Sicherstellung eines rationellen Be-
triebs ist die Erneuerung, Modernisierung und Automatisierung von Stellwerken unabdingbar. 
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Im Rahmen der Prüfung eines neuen Verkehrsangebots muss - aufgrund der langen Beschaf-
fungszeiten für Schienenfahrzeuge - der zukünftige Rollmaterialbestand geplant werden. Die 
Eignung eines Verkehrsmittels für bestimmte Verkehrsaufgaben lässt sich aus den Anforde-
rungen der Kundschaft (Qualität, Attraktivität), der Betreiberschaft und Bestellerschaft (Kosten-
/Nutzenverhältnis) und der Allgemeinheit (volkswirtschaftliche Aspekte) ableiten und bewerten.  
Das Bundesamt für Verkehr hat mit Schreiben vom 18. Februar 2002 festgelegt, dass Fahr-
zeugbeschaffungen der KTU nicht mehr über Artikel 56 EBG finanziert werden können und die 
Transportunternehmungen die Finanzierung selber sicherstellen müssen. Im Sinne einer 
Gleichbehandlung zwischen den TU des Regionalverkehrs und des Ortsverkehrs werden seit-
her auch keine Rollmaterialbeschaffungen im Ortsverkehr mehr unterstützt. 
Für die Gewährleistung der Betriebsbereitschaft und der Kundenfreundlichkeit der Fahrzeuge 
(Sauberkeit / Funktionsfähigkeit) sind die TU auf gut funktionierende und entsprechend ausge-
rüstete rückwärtige Dienste angewiesen.  

Grundsätze BB  
• Der laufende Unterhalt muss primär aus Eigenmitteln der TU finanziert werden. 
• Investitionsbeiträge werden, sofern die Finanzierung nicht durch Eigenmittel der TU möglich 

ist, an umfassende Infrastruktursanierungen geleistet. 
• Zur Gewährleistung eines rationellen Betriebs muss die Betriebsführung automatisiert und 

zentralisiert werden. 
• Im Rahmen erheblicher Infrastrukturinvestitionen (Gesamtsanierungen etc.) ist die Zweck-

mässigkeit der Betriebsart zu prüfen. 
• Das Rollmaterial muss auf die Kundenbedürfnisse und einen möglichst wirtschaftlichen Be-

trieb ausgerichtet sein. Auf schwach frequentierten Bahnstrecken ist der Einsatz von Leicht-
fahrzeugen als Standard anzustreben. 

• Die Fahrzeugkompatibilität (insbesondere Schienenfahrzeuge) muss unternehmensüber-
greifend möglich sein. 

• Im Bus- und Bahnbereich des Orts- und Regionalverkehrs sind kundenfreundliche und be-
hindertengerechte Niederflurfahrzeuge als Standard anzustreben. 

• Die rückwärtigen Dienste sind so auszustatten und zu organisieren, dass die Stillstandzei-
ten der Fahrzeuge und Erschwernisse im Betriebsablauf minimiert werden können. Dank 
unternehmensübergreifender Zusammenarbeit bei der Reservehaltung und den rückwärti-
gen Diensten können Synergien genutzt werden. 

5.3 Bereitstellung von nachfragegerechten Kapazitäten (NK) 
Im Rahmen des Angebotsbeschlusses wird das bestehende Angebot überprüft und jeweils für 
vier Jahre neu definiert. Veränderungen im Mobilitätsverhalten und geänderte Nachfrageströ-
me führen zu Angebotsanpassungen. Diese Anpassungen können Auswirkungen auf die Be-
triebsart, die Betriebsmittel, die Linienführung und die Infrastruktur haben. 
Für die Bereitstellung von nachfrage- und somit bedürfnisgerechten Kapazitäten müssen die 
bestehenden Betriebsarten und die aufgrund der bestehenden Infrastruktur zulässigen Ge-
fässgrössen auf ihre Angemessenheit geprüft werden. Nebst der Betriebsart und der Be-
triebsmittel müssen auch die Linienführung und die Haltestellen auf ihre Richtigkeit überprüft 
werden.  
Veränderte Fahrplankonstellationen können bei Einspurstreckenabschnitten die Überprüfung 
von Kreuzungsmöglichkeiten und/oder durchgehende Doppelspurausbauten bedingen. 
Grundsätze NK 
• Der Bedürfnisnachweis bei Infrastrukturausbauten muss durch eine hohe Nachfrage oder 

eine erwartete Nachfragesteigerung gegeben sein. 
• Auf stark frequentierten Einspurstrecken sind aus betrieblichen und sicherheitstechnischen 

Gründen Doppelspurausbauten zu realisieren. 
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5.4 Erhaltung und Optimierung der Dienstleistungsqualität des ÖV-Angebots (DLQ) 

Zur Erhaltung und Optimierung der Dienstleistungsqualität im öffentlichen Verkehr müssen die 
Transportunternehmungen gemäss Art. 7 AGV insbesondere die Komfortvorteile gegenüber 
dem motorisierten Privatverkehr - namentlich Infrastruktur wie Verkaufs- und Informationsstel-
len, Verpflegungsmöglichkeiten auf Bahnhöfen und in den Zügen, Möglichkeiten zum Velo-
transport und ähnliches - ausnützen und ausbauen. Im Weiteren sind die Bedürfnisse Behin-
derter angemessen zu berücksichtigen. Im Rahmen der Mitfinanzierung von Investitionsvorha-
ben, insbesondere bei Sanierungen von Stationen, bei der Beschaffung von Billettautomaten 
und bei Verbesserungen der Umsteigebeziehungen zwischen den öffentlichen Verkehrsmit-
teln, wird die Umsetzung der genannten Anforderungen überprüft. 
Nebst der Optimierung der Transportkette innerhalb des öffentlichen Verkehrs sind auch die 
Übergänge vom Fuss- und Veloverkehr zum öffentlichen Verkehr weiter zu optimieren. Unter 
dem Motto „Vereinfachter Zugang zum öffentlichen Verkehr“ soll die Einführung einer Chipkar-
te den Zugang zum öffentlichen Verkehr wesentlich attraktiver machen. 
Grundsätze DLQ 
• Der Zugang zum öffentlichen Verkehr muss attraktiv und unkompliziert sein. 
• Attraktive Beförderungsgeschwindigkeiten und hohe Pünktlichkeit sind sicherzustellen. 
• Die Bedürfnisse Behinderter sind gemäss den gesetzlichen Vorgaben zu berücksichtigen. 

5.4.1 Verbesserung des Zugangs zum öffentlichen Verkehr für Behinderte 
Das Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen (BehiG), welches auf den 1. Januar 2004 in Kraft tritt, fordert, dass Einrichtungen des 
öffentlichen Verkehrs (Bauten, Anlagen, Kommunikationssysteme, Billettbezug) und Fahrzeu-
ge behindertengerecht sein müssen. Gemäss Art. 11 BehiG sind Ausnahmen zulässig, wenn 
der für Behinderte zu erwartende Nutzen in einem Missverhältnis zum wirtschaftlichen Auf-
wand steht. 
In Art. 22 BehiG ist festgelegt, dass Anlagen und Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs spä-
testens nach 20 Jahren behindertengerecht sein müssen. Kommunikationssysteme und Bil-
lettausgabe müssen spätestens nach 10 Jahren behindertengerecht angeboten werden. In der 
Verordnung über die behindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VböV) wer-
den die Anforderungen an Einrichtungen, Fahrzeuge und Dienstleistungen des ÖV definiert. 
Sie setzt Prioritäten zu deren Umsetzung fest und bestimmt die Voraussetzungen für die Ge-
währung von Finanzhilfen. Die Mitfinanzierung des Kantons gemäss Art. 10 VböV wird aus 
dem vorliegenden Rahmenkredit sichergestellt. 
Für die Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen sind grundsätzlich die einzelnen Trans-
portunternehmungen verantwortlich. Im Rahmen der Leistungsbestellung und bei der Ausrich-
tung von Investitionsbeiträgen wird die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen vom Kan-
ton geprüft. 
 

5.5 Berücksichtigung der kantonalen Strategie der räumlichen Entwicklung und des 
kantonalen Richtplans 

Die Investitionsstrategie im öffentlichen Verkehr ist mit den Zielen der Raumentwicklung abge-
stimmt. Die Investitionsobjekte - insbesondere jene zur Bereitstellung von nachfragegerechten 
Kapazitäten - sind in erster Linie in den Zentren, Agglomerationen und ihren Zufahrten zu fin-
den, wo der öffentliche Verkehr einen grossen Anteil des Gesamtverkehrsaufkommens über-
nehmen soll.  
Die ESP-Standorte (u.a. Masterplan Bahnhof Bern, Bern-Wankdorf, Bern Ausserholligen, Bern 
Brünnen, Biel Bienne Masterplan, Interlaken Bahnhof Ost, Ittigen Worblaufen, Muri Gümligen-
feld, Thun Bahnhof/Aarefeld, Burgdorf Bahnhof, Ostermundigen Bahnhof) und ihre möglichen 
Auswirkungen auf die Nachfrageentwicklungen werden berücksichtigt und das Ziel, die Funkti-
onsfähigkeit insbesondere des öffentlichen Agglomerations- und Regionalverkehrs auf-
rechtzuerhalten, wird systematisch verfolgt. 
Die Investitionsplanung ist mit den im kantonalen Richtplan genannten Prioritäten (Massnah-
me B4) abgestimmt. Infrastrukturprojekte wie neue Bahnstationen, Erhöhung der Leistungsfä-
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higkeit, zusätzliche Doppelspuren und Kapazitätssteigerungen werden im kantonalen Richt-
plan genannt und orientieren sich an den Angebotsvorstellungen des Kantons Bern, wie sie 
auch der Planung für den vorliegenden Investitionsrahmenkredit 2005 - 2008 zugrunde liegen. 

5.6 Abstimmung auf die Agglomerationsstrategien 

Die dargestellte Investitionsstrategie im öffentlichen Verkehr entspricht den Zielen wie sie in 
den Agglomerationsstrategien formuliert sind: 
Die Massnahmenschwerpunkte liegen beim ÖV bei Verkehrsbeziehungen, welche eine starke, 
gebündelte Nachfrage aufweisen. Der ÖV soll vor allem dort ausgebaut werden, wo er seine 
Stärken - grosse Transportkapazität bei geringem Raumverbrauch - voll ausspielen und damit 
einen wesentlichen Teil des Gesamtverkehrs übernehmen kann, also vor allem beim Arbeits-
pendlerverkehr und dem zentrumsorientierten Ausbildungs- und Freizeitverkehr. 
Die grössten Kapazitätsengpässe bestehen auf der Schieneninfrastruktur in der Agglomeration 
Bern. Die Beseitigung dieser Infrastrukturengpässe soll in den Jahren 2005 - 2008 in Angriff 
genommen werden.  

5.7 Berücksichtigung von Aspekten des Umweltschutzes 
Der ÖV leistet einen wichtigen Beitrag zur Verminderung der Umweltbelastung und des Ener-
gieverbrauchs des gesamten Verkehrs. Im Rahmen der lufthygienischen Massnahmenplanung 
ist der ÖV nach wie vor ein wichtiges Element. Die Bestellung von schadstoffarmen Transport-
leistungen im öffentlichen Verkehr ist im Massnahmenplan explizit vorgesehen.  
Der Kanton versucht mit folgenden Massnahmen auf eine Schadstoffreduktion hinzuwirken: 
• Die bestehenden Busfahrzeuge werden mit Partikelfiltern ausgerüstet. 
• Bei Neubeschaffungen ist der neuste technische Stand betreffend Emissionswerten und 

Partikelfiltern massgebend. 
• Bei Ausschreibungen werden in der Regel schadstoffarme Fahrzeuge (inkl. Partikelfilter) als 

Standard vorgegeben. 
Mit diesen Massnahmen soll ein Beitrag an die lufthygienische Verbesserung geleistet und das 
gute Image des öffentlichen Verkehrs, das nicht zuletzt auch in seiner Umweltfreundlichkeit 
liegt, gepflegt werden. 



Investitionsbeiträge an den öffentlichen Verkehr / Rahmenkredit 2005 - 2008 Seite 19 

DOCP-76384-v12-Vortrag_Investitionsrahmenkredit_2005-2008.DOC 

6 Investitionskosten und Kostenteiler 

6.1 Investitionsbeiträge an den öffentlichen Verkehr 2001 - 2007 
Die Entwicklung der Investitionsbeiträge 2001 - 2007 sieht wie folgt aus: 
(IST-Zahlen bis 2003 sowie Budget 2004 und Finanzplanzahlen 2005 - 2007) 

Investitionsrechnung AöV  2001 - 2007
(IST 2001 - 2003, Budget 2004, Finanzplan 2005-07)
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Abbildung 5 ÖV-Investitionsbeiträge 2001 - 2007 
 
Die Bruttoinvestitionsbeiträge des Kantons Bern sind zwischen 2001 und 2003 von 52.5 auf 
66.5 Millionen Franken angestiegen. Die Steigerung beruht auf folgenden Gründen: 
• In den Jahren 1996 - 2000 wurde im Kanton Bern im öffentlichen Verkehr unterdurchschnitt-

lich investiert. Dies hat zu einem Nachholbedarf geführt. 
• Im Hinblick auf Bahn 2000, 1. Etappe, müssen bis Dezember 2004 zahlreiche Infrastruktur-

ausbauten realisiert sein. 
• Grössere Doppelspurausbauten: insbesondere auf der Strecke Bern - Belp (Falkenhaus - 

Belp und Fischermätteli - Weissenbühl) sowie auf dem Streckennetz des RBS (Bätterkinden 
Süd, Vechigen - Boll, Bahnhof Zollikofen). 

• Verschiedene grössere Rollmaterialbeschaffungen: RBS (Niederflurmittelwagen), RM (GTW 
Stadler) und Bernmobil (Tramfahrzeuge Combino). 

Für die kommenden Jahre wird das Investitionsvolumen nochmals leicht ansteigen. Folgende 
Gründe sind dafür verantwortlich: 
• Realisierung der Grossprojekte "ÖV-Erschliessung des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) 

Wankdorf (S-Bahn Station)" und "Tram Bern West". 
• Weitere Doppelspurausbauten auf dem BLS-Netz (Gürbetal sowie Bern - Neuenburg). 
• Schliessung von Doppelspurlücken auf dem RBS-Netz. 
• Erneuerung und Modernisierung von Stell- und Sicherungswerkanlagen sowie Streckenau-

tomatisierungen. 

Grundsätzlich muss festgestellt werden, dass insbesondere auf dem Schienennetz der S-Bahn 
Bern bei der Umsetzung von neuen oder zusätzlichen Angeboten die vorhandene Infrastruktur 
ein limitierender Faktor ist. Nebst dem Nadelöhr Bahnhof Bern sind auch auf den Zufahrtsstre-
cken Kapazitätsengpässe vorhanden. 
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6.2 Zwischenbericht über den Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004 
Im Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004 standen brutto 177 Mio. Franken (netto Kanton 118 
Mio. Franken) zur Verfügung. In den Jahren 2001 bis 2003 wurde an 43 Projekte für insgesamt 
145.6 Mio. Franken Kreditverpflichtungen eingegangen. Beilage 5 enthält eine detaillierte 
Übersicht über die verpflichteten Beiträge. Für das laufende Jahr 2004 steht noch eine Ver-
pflichtungssumme von 31.3 Mio. Franken für weitere Verpflichtungen zur Verfügung. 
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Investitionsrahmenkredit 2001-2004: Eingegangene Verpflichtungen  (davon 2/3 Kanton und 1/3 bernische Gemeinden)

 
Abbildung 6 Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004: Eingegangene Verpflichtungen 

Zwischen dem Zeitpunkt der Verpflichtung und den effektiven Zahlungen können bei grösse-
ren Investitionsprojekten mehrere Jahre vergehen. Nachfolgende Tabelle zeigt eine Gegen-
überstellung der eingegangenen Verpflichtungen und der dazugehörigen Zahlungen der über 
den Rahmenkredit 2001 - 2004 verpflichteten Beiträge. 

Investitionsrahmenkredit 2001-2004
(Bruttobeiträge inkl. Gemeindedrittel in Mio. CHF) IST IST IST Plan Plan Plan Plan

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Verpflichtungen 2001 24.0      7.8       7.0       4.2       2.6      1.2      0.4      -      23.2    
Verpflichtungen 2002 43.8      19.9     10.8     10.0    1.8      1.3      -      43.8    
Verpflichtungen 2003 77.8      29.8     31.2    13.6    2.0      0.9      77.5    
Verpflichtungen 2004 31.3      12.0    10.0    5.5      3.8      31.3    
Total 177.0    7.8       26.9     44.8     55.8    26.6    9.2      4.7      175.7  

Z A H L U N G E N

Total

 

Grafische Darstellung der effektiven Zahlungsströme: 
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Abbildung 7 Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004: Zahlungstranchen 
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6.3 Höhe des Investitionsrahmenkredits 2005 - 2008 
Massgebend für die Höhe des Rahmenkredits ist die in der Periode 2005 - 2008 voraussicht-
lich zu verpflichtende Kreditsumme. Die Zahlungen für die zwischen 2005 - 2008 verpflichteten 
Beiträge werden sich voraussichtlich bis ins Jahr 2011 erstrecken. Der Investitionsrahmenkre-
dit 2005 - 2008 entspricht somit nicht den voraussichtlichen Investitionsbeitragszahlungen für 
die Jahre 2005 - 2008, sondern nur der Höhe der in dieser Zeit zu verpflichtenden Summe. Für 
die Höhe der jährlichen Beitragszahlungen sind die jeweilig zur Verfügung stehenden Zah-
lungskredite gemäss Budget massgebend. 

Bei der Berechnung der Höhe des Rahmenkredits 2005 - 2008 mussten folgende Rah-
menbedingungen berücksichtigt, respektive eingehalten werden: 

• Die Vorgaben gemäss Finanzplan sind eingehalten: 
Die Höhe des Rahmenkredits basiert auf den gemäss Finanzplan 2005 - 2007 eingestellten 
Finanzmitteln. 

• Die Zahlungen für bereits verpflichtete Investitionsbeiträge sind sichergestellt: 
Alle noch ausstehenden Zahlungstranchen für bereits getätigte Verpflichtungen; d.h. 
- für Projektkredite, die vor 2001 zugesichert wurden, 
- für Projekte, die über den Rahmenkredit 2001 - 2004 verpflichtet wurden und 
- für Projekte, die über Einzelkredite finanziert werden (Tram Bern West / Mystery Park 

Erschliessung) sind sichergestellt. 

• Die zeitlichen Verschiebungen zwischen Zeitpunkt der Verpflichtung und der Auszah-
lung des Kredits sind angemessen zu berücksichtigen: 
Die Erfahrungen aus dem Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004 haben gezeigt, dass die 
Zeitspanne zwischen Kreditbeschluss und den Zahlungen tendenziell grösser ist als ur-
sprünglich geschätzt. Dies wurde beim nun vorliegenden Investitionsrahmenkredit berück-
sichtigt und führt dazu, dass sich die Gesamtsumme des Investitionsrahmenkredits 2005 -
 2008 gegenüber dem Rahmenkredit 2001 - 2004 über die Veränderung der reinen Finanz-
plankredite hinaus erhöht. 

• Über den Rahmenkredit werden neu folgende Investitionen abgewickelt: 
- Projekte zur Verbesserung der Verkehrsbeziehungen Schiene/Strasse und zur Sanie-

rung von Niveauübergängen. 
- Sicherstellung der Mitfinanzierung von Projekten gemäss Verordnung über die behinder-

tengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrs (VböV). 

Nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtlichen Zahlungen 2005 - 2011 für  
(A) Projekte die nicht über den Rahmenkredit verpflichtet wurden. 

Nebst den Zahlungen für Investitionsrahmenkredit-Projekte (B) und (C) laufen noch verschiedene Investitions-
projekte, deren Kredite vor 2001 gesprochen wurden, respektive Projekte, die nicht über den Rahmenkredit 
abgewickelt werden (spezielle Grossratsbeschlüsse). 

(B) Zahlungen aus Verpflichtungen aus dem Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004. 
(C) Die voraussichtlichen Zahlungen für Kreditverpflichtungen des vorliegenden Rahmen-

kredits 2005 - 2008. 
 
Berechnung Investitionsrahmenkredit 2005 - 2008 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total

(A) Zahlungen andere Projekte 24.0      19.6      14.8      4.2        -       -       -       62.6     

(B) Zahlungen Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004 26.6      9.2        4.7        -       -       -       -       40.5     

(C) Zahlungen Investitionsrahmenkredit 2005 - 2008 19.8      44.6      54.7      70.8      31.1      12.0      4.0        237.0   

ÖV-Bruttoinvestitionen gemäss Voranschlag / FP 70.4      73.4      74.2      75.0      293.0   
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Die Investitionsbeitragszahlungen verteilen sich wie folgt: 
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Abbildung 8 ÖV-Investitionen: Zahlungen 2001 - 2011 

 
Gesamtkosten ÖV-Investitionsrahmenkredit 2005 - 2008  Fr.  237'000'000.-- 
./. Anteil der bernischen Gemeinden (Art. 12 ÖVG / Art. 29 FILAG)  Fr. 79'000'000.-- 

Neue Ausgaben zu Lasten Kanton / für Finanzkompetenz 
massgebende Kreditsumme (Art.16e FHG) / zu bewilligender Kredit  Fr. 158'000'000.-- 
Vorliegend handelt es sich um neue Ausgaben nach Art. 16g Abs. 2 Bst. a FHG, für deren 
Bewilligung der Grosse Rat zuständig ist. Der Beschluss unterliegt dem fakultativen Referen-
dum. 

6.4 Art der Ausgabe 
Verpflichtungskredit in Form eines Rahmenkredites. Die auf der Basis des Rahmenkredits ein-
gegangenen projektbezogenen Einzelkredite werden zu Zahlungen gemäss untenstehender 
Tabelle zu Lasten der Rechnungen 2005 - 2011 auf den Konten der Sachgruppe 56 führen. 

6.5 Kreditart / Konto / Rechnungsjahr 
Voraussichtliche Zahlungstranchen der Einzelkredite: 
Konto Jahr Betrag (Kanton und Gemeinden) 
4970. Sachgruppe 56 2005 Fr.  19'800'000.-- 
4970. Sachgruppe 56 2006 Fr. 44'600'000.-- 
4970. Sachgruppe 56 2007 Fr. 54'700'000.-- 
4970. Sachgruppe 56 2008 Fr. 70'800'000.-- 
4970. Sachgruppe 56 2009 Fr. 31'100'000.-- 
4970. Sachgruppe 56 2010 Fr. 12'000'000.-- 
4970. Sachgruppe 56 2011 Fr. 4'000'000.-- 
Total (Kanton und Gemeinden)  Fr. 237'000'000.-- 
Die Gemeindebeiträge von Fr. 79'000'000.-- werden über das Konto 4970.6620-100 verein-
nahmt. 
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6.6 Für die Verwendung zuständiges Organ, Auflagen 
Der Regierungsrat wird für die Mittelverwendung und den Vollzug dieses Beschlusses als zu-
ständiges Organ nach Artikel 21 Absatz 2 FHG bestimmt. Er bewilligt die einzelnen Kantons-
beiträge in Form von Verpflichtungskrediten gemäss den verfügbaren Voranschlagskrediten 
und entscheidet über eine allfällige Verlängerung der Laufzeit dieses Rahmenkredites. 

6.7 Personelle Auswirkungen 
Der Rahmenkredit hat keine Auswirkungen auf den Personalbestand beim Kanton. 
Die Investitionen können aufgrund von Betriebsoptimierungen und Rationalisierungen zu Per-
sonaleinsparungen bei den Transportunternehmungen führen. Investitionen im Hinblick auf 
Angebotserweiterungen können hingegen zu einem Personalbedarf führen. Die Auswirkungen 
auf den Personalbestand können somit zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschliessend beurteilt 
werden. 

6.8 Auswirkungen auf die Wirtschaft 
Der Anteil des Kantons Bern (inkl. Gemeindedrittel) macht im Durchschnitt rund 50% der Ge-
samtinvestition aus. Der Rest wird durch den Bund - und bei interkantonalen Linien durch die 
entsprechenden Nachbarkantone - mitfinanziert. Mit dem Rahmenkredit von 237 Millionen 
Franken wird somit ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 474 Millionen Franken ausgelöst. 
Die Wertschöpfung erfolgt in grossem Umfang in der Schweiz. 

6.9 Auswirkungen auf die Gemeinden 
Die Beiträge der Gemeinden an die Investitionen des öffentlichen Verkehrs sind im Gesetz 
über den öffentlichen Verkehr, Art. 12, und im Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich 
(FILAG) Art. 29 gesetzlich geregelt. 
Gestützt auf diese Regelung beträgt der Anteil der bernischen Gemeinden an die Investitionen 
des öffentlichen Verkehrs für den Zeitraum von 2005-2008 79 Mio. Franken (ein Drittel von 
237 Mio. Franken).  
Das massgebende Verkehrsangebot für die Kostenverteilschlüssel "Öffentlicher Verkehr" unter 
den bernischen Gemeinden gemäss Art. 29 FILAG wird dem Regierungsrat alle zwei Jahre zur 
Genehmigung unterbreitet. Die Aufwendungen der einzelnen Gemeinden werden zu zwei Drit-
teln durch das Verkehrsangebot und zu einem Drittel durch die Wohnbevölkerung bestimmt. 
Die Berechnung erfolgt gemäss der Formel L im Anhang zum FILAG. 

6.10 Folgekosten 
Die Investitionstätigkeiten führen zu einer Erhöhung des Abschreibungsbedarfs bei den Trans-
portunternehmungen. Diesen Mehraufwendungen stehen teilweise Einsparungen beim Betrieb 
und Unterhalt gegenüber. Infrastrukurausbauten können zu einer Verbesserung der Betriebs-
umläufe beitragen und/oder die Bereitstellung eines nachfragegerechten Angebots sicherstel-
len. Dies kann zu einer Nachfragesteigerung führen und dank Mehrerträgen die Kostende-
ckung positiv beeinflussen. 
Die volle Kompensation der Abschreibungsmehraufwendungen ist aber kaum möglich. Insbe-
sondere Zugsicherungsinvestitionen, altersbedingte Infrastruktursanierungen (Geleise, Fahrlei-
tungen, Stellwerke etc.) sowie Verbesserungen der Dienstleistungsqualität (Perronerhöhungen 
und -verlängerungen) führen kaum zu Mehrerträgen und/oder Kostensenkungen. Eine genaue 
Quantifizierung des Abgeltungsmehrbedarfs aufgrund von Investitionsfolgekosten ist aber zur-
zeit nicht möglich und wird Gegenstand im Rahmen der jährlich abzuschliessenden Leistungs-
vereinbarungen sein. 
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7 Antrag 
Aus den dargelegten Gründen beantragen wir, dem beiliegenden Beschlussesentwurf zuzu-
stimmen. 

8 Beilagen 
- Beilage 1 - Abkürzungsverzeichnis 
- Beilage 2 - Die wichtigsten Transportunternehmungen im Kanton Bern 
- Beilage 3 - Geplante Investitionsprojekte des öffentlichen Verkehrs 2005 - 2008 
- Beilage 4 - Liniennetz der S-Bahn Bern 2005 
- Beilage 5 - Zwischenbericht über den Investitionsrahmenkredit 2001 - 2005 
- Beschlussesentwurf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 12. Februar 2004  
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B. Egger-Jenzer, Regierungsrätin 
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 Beilage 1 
 
 
 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 
AGV - (Kantonale) Angebotsverordnung 
B22 - Bahn 2000, 2. Etappe 
BAV - Bundesamt für Verkehr 
BLS - BLS Lötschbergbahn AG 
BOB - Berner Oberland Bahnen AG 
CJ - Chemins de fer du Jura 
DS - Doppelspur 
EBG - Eisenbahngesetz des Bundes 
ESP - (kantonaler) Entwicklungsschwerpunkt 
ETCS - European Train Control System (Zugsicherungssystem) 
HGV - Hochgeschwindigkeitsnetz 
IR - Investitionsrechnung 
ÖV - Öffentlicher Verkehr 
ÖVG - (Kantonales) Gesetz über den öffentlichen Verkehr  
RBS - Regionalverkehr Bern - Solothurn 
RK - Rahmenkredit 
RM - Regionalverkehr Mittelland AG 
TU - Transportunternehmung(en) 
 
 



 

 

 Beilage 2 
 
Die wichtigsten im Kanton Bern tätigen Transportunternehmungen des 
öffentlichen Verkehrs 

ASM - Aare Seeland mobil AG 

Die Aare Seeland mobil AG (ASM) ist 1999 aus der Fusion der Regionalverkehr Oberaargau (RVO), 
der Solothurn-Niederbipp-Bahn (SNB), der Biel-Täuffelen-Ins-Bahn (BTI) und der Oberaargauischen 
Automobilkurse AG (OAK) hervorgegangen. Im Jahr 2003 stiess zudem die Standseilbahn Ligerz-
Tessenberg (LTB) zur ASM. 
Die ASM ist in den Segmenten Regionalverkehr, Transport und Tourismus in den Regionen Ober-
aargau, Solothurn und Seeland tätig. Das Schmalspurschienennetz umfasst die Linien Langenthal - 
Solothurn, Langenthal - St. Urban sowie die Linie Biel - Ins. Ergänzt wird das Angebot durch 9 Bus-
linien und den Stadtbus Langenthal. Im Jahr 2002 wurden auf den Bahnlinien rund 3.7 Millionen 
und auf den Buslinien eine Million Passagiere befördert. 

BERNMOBIL - Städtische Verkehrsbetriebe Bern 

Das Haupteinzugsgebiet von BERNMOBIL umfasst mit den Gemeinden Bern, Ostermundigen, Kö-
niz und Bremgarten etwa 190'000 EinwohnerInnen und etwa 160'000 Arbeitsplätze. An einem ge-
wöhnlichen Wochentag nehmen um die 300'000 KundInnen die Dienstleistungen von BERNMOBIL 
in Anspruch. Im Jahr transportiert BERNMOBIL rund 80 Millionen Fahrgäste. 
In den letzten Jahren konnte BERNMOBIL das Liniennetz mit neuen Verbindungen ergänzen. So 
z.Bsp. die Buslinie 17 nach Köniz-Weiermatt und die Buslinie 16 von Gurtengartenstadt nach Köniz 
Zentrum. Im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen erhielt BERNMOBIL den Zuschlag für den 
Betrieb der Regionallinie Konolfingen - Münsingen - Belp, des Ortsbusses Belp und in Zusammen-
arbeit mit dem RBS für die Linie Bremgarten - Worblaufen / - Unterzollikofen. 
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BLS - BLS Lötschbergbahn AG 

Die BLS verfügt über das grösste Privatbahnstreckennetz in der Schweiz. Sie beförderte im Jahr 
2002 rund 20 Millionen Passagiere mit Bahn und Bus. Zwei Drittel davon (13 Mio. Passagiere) wur-
den im Bereich des Regionalverkehrs befördert. Der BLS-Regionalverkehr wickelt sich schwerge-
wichtig im Bereich der S-Bahn-Bern ab.  
Heute trägt die BLS die Verantwortung für das operative Management der folgenden S-Bahn-Linien: 
S2/22 Schwarzenburg - Bern - Konolfingen - Langnau - Trubschachen 
S33 Bern - Belp - Thun (Eilzüge) 
S5/6 Bern - Kerzers - Neuchâtel / - Murten (- Payerne) 
Zudem betreibt die BLS zwei RX-Linien (Bern - Kerzers - Neuchâtel sowie Interlaken Ost - Spiez - 
Zweisimmen) und sechs Regio-Linien Berner Oberland und Wallis. 
Auf den Fahrplanwechsel Dezember 2004 übergibt die BLS die Verantwortung für den Fernverkehr 
an die SBB. Im Gegenzug übernimmt die BLS auf diesen Zeitpunkt von den SBB deren heutige S-
Bahn-Linien (S1/11 und S3). Zudem werden ab Dezember 2004 die neue S-Bahn-Linie S51 Bern - 
Bümpliz Nord, die neue RX-Linie Bern - Langnau - Luzern sowie Region-Linien zwischen Payerne, 
Lyss und Büren durch die BLS betrieben. 
Im Hinblick auf diese Angebotserweiterung ergänzt die BLS ihre heute 23 Niederflurverkehrs-
Pendelzüge (NINA) mit weiteren Kompositionen dieses Typs. Zudem baut die BLS ihre Pendelzüge 
um und ergänzt diese mit Niederflurzwischenwagen. 
Die Fernverkehrsstrecken (Thun - Brig, Thun - Interlaken Ost und Lengnau - Moutier) der BLS 
Lötschbergbahn AG gehören zum nationalen Netz und erhalten keine kantonalen Abgeltungen. Mit 
den Regionalverkehrsstrecken Bern - Neuenburg, Bern - Schwarzenburg, Bern - Belp - Thun, Spiez 
- Zweisimmen verfügt die BLS Lötschbergbahn AG zudem über das grösste Regionalverkehrsinfra-
strukturnetz der bernischen Privatbahnen. 

BOB - Berner Oberland Bahnen AG 

Die BOB betreiben die Bahnlinien von Interlaken Ost nach Lauterbrunnen und Grindelwald und er-
schliessen somit die Lütschinentäler mit dem öffentlichen Verkehr. Als Zubringer für verschiedene 
Bergbahnen der Jungfrauregion trägt die BOB massgeblich zur Entlastung des Strassennetzes bei. 
An Spitzentagen in der Sommer- und Wintersaison werden bis zu 12'000 Personen transportiert. 
2002 beförderte die BOB insgesamt rund 1.95 Millionen Reisende.  
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CJ - Chemins de fer du Jura 

Die CJ ist für die Erschliessung des Berner Juras mit dem öffentlichen Verkehr von massgebender 
Bedeutung. Im Jahr 2002 wurden rund 1.2 Millionen Bahn- sowie 78'000 Buspassagiere befördert. 
Mit der 2001 erfolgten Inbetriebnahme von 4 Stadler GTW-Fahrzeugen konnte die Kundenfreund-
lichkeit des Rollmaterials deutlich erhöht werden. Die CJ beschäftigte im Jahr 2001 rund 160 Per-
sonen. 
 

 

MOB - Montreux - Berner Oberland-Bahn AG 

Die MOB verbindet das Berner Oberland mit Montreux. Nebst der öffentlichen Grunderschliessung 
ist die Bahn von grosser touristischer Bedeutung. Auf dem 76 km umfassenden MOB-Schienennetz 
wurden 2002 pro Tag auf dem Abschnitt Montreux - Les Avants rund 1500 Personen, zwischen Les 
Avants und Saanen 1200 Personen, zwischen Saanen und Zweisimmen rund 1600 Personen sowie 
auf dem Abschnitt Zweisimmen - Lenk rund 800 Personen befördert. 
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PAD - Postauto Schweiz 

Die vier Regionalzentren Bern-Freiburg-Solothurn, Berner Oberland, Jura und Zentralschweiz von 
Postauto Schweiz betreiben rund 80 Linien des öffentlichen Verkehrs im Kanton Bern. 
Die von Postauto betriebenen Linien sind vielfach für die Feinerschliessung von ländlichen Gebie-
ten zuständig und somit ein wichtiger Zubringer/Abnehmer zu den vor- respektive nachgelagerten 
Bus- und Bahnlinien. 
• Regionalzentrum Bern - Freiburg - Solothurn 
Das Regionalzentrum Bern - Freiburg - Solothurn betreibt 50 Linien mit einer Netzlänge von 670 
Kilometern. Im Jahr 2002 wurden 8.2 Millionen Passagiere befördert und rund 6.5 Millionen Kilome-
ter zurückgelegt. Im Perimeter der S-Bahn Bern wird insbesondere die Verknüpfung von Postautoli-
nien mit der S-Bahn gefördert. So können Parallelfahrten ins Zentrum vermieden werden. 
• Regionalzentrum Berner Oberland 
Postauto Bern Oberland betreibt zusammen mit privaten Postautounternehmern im Auftrag des 
Kantons Bern 19 Linien des regional öffentlichen Verkehrs sowie 4 Linien des touristischen Ver-
kehrs. Die Netzlänge beträgt rund 500 Kilometer. Im Jahr 2003 wurden über 3 Millionen Fahrgäste 
befördert. 
• Regionalzentrum Jura - Jura bernois - Neuchâtel 
Von den 37 betriebenen Linien erschliessen 9 Linien Teile des Kantons Bern. Im Jahr 2002 wurden 
auf allen Linien 2.7 Millionen Passagiere befördert. 
• Regionalzentrum Zentralschweiz 
Die Linie Wiggen - Kemmeriboden wird vom Regionalzentrum Zentralschweiz betrieben. 

RBS - Regionalverkehr Bern - Solothurn 

Der RBS ist übernimmt im Agglomerationsverkehrs von Bern eine zentrale Rolle. Die Zunahme der 
Verkehrsnachfrage in den nördlichen und östlichen Vororten von Bern führte in den letzten 15 Jah-
ren zu einer Steigerung der Passagierzahlen um 35%. Dass das heutige Passagieraufkommen mit 
20% weniger Personal bewältigt werden kann, ist nur dank früher beschlossenen Investitionen 
(Fahrzeuge, Doppelspurausbauten) möglich. 
In den letzten Jahren wurden grosse Anstrengungen für die Sicherheit (Niveauübergänge, Zugsi-
cherung) gemacht. Mit den neuen Niederflur-Zwischenwagen, welche in die vorhandenen Züge ein-
gereiht werden konnten, ist es nun möglich - mit Ausnahme der Tramlinie G (Worb) - in allen RBS-
Zügen mindestens zwei ebenerdige Einstiege anbieten zu können. 
Mit rund 19.3 Millionen Reisenden beförderte der RBS 2002 etwa gleich viele Personen wie die 
BLS, allerdings auf kürzerer Strecke. Sie nimmt damit eine Spitzenposition unter den schweizeri-
schen Privatbahnen ein. Das Betriebsnetz umfasst eine Bahnstreckenlänge von 56.5 km und ein 
Busnetz von 56.3 km. 
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RM - Regionalverkehr Mittelland AG  

Die Regionalverkehr Mittelland AG (RM) ist mit knapp 600 Mitarbeitenden, einem Bahnnetz von 170 
km und einem Busnetz von ebenfalls 170 km hinter der BLS und der SOB (Schweizerische Südost-
bahn AG) die drittgrösste normalspurige Privatbahn in der Schweiz. 
Nebst dem bedeutenden Güterverkehr mit seinen Umschlagszentren und dem wachsenden Busbe-
trieb ist es vor allem der regionale Personenverkehr im Stammgebiet und darüber hinaus in die 
Zentren Bern (S-Bahn-Linien S4 und S44), Luzern und Olten, welche das Geschäft der RM AG 
bestimmen. 
2001 konnten auf der Schiene rund 7.6 Millionen Fahrgäste befördert werden. In den Bussen wur-
den knapp 1.1 Millionen Passagiere gezählt. 

SBB - Schweizerische Bundesbahnen  

Die SBB betreiben im Auftrag des Kantons 19 Regionalverkehrslinien im Kanton Bern. Hinzu kommt 
die Strecke Luzern - Meiringen - Interlaken, die in der Zuständigkeit des speziellen SBB Geschäfts-
bereichs Brünig liegt. 
Auf den Fahrplanwechsel Dezember 2004 übernimmt die SBB die Verantwortung für den Fernver-
kehr von der BLS. Im Gegenzug übergibt die SBB auf diesen Zeitpunkt der BLS die S-Bahn-Linien 
S1/11 und S3. 
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STI - Verkehrsbetriebe STI 

Die Verkehrsbetriebe STI erschliessen mit einem Liniennetz von 250 km (7 Stadtlinien und 15 Regi-
onallinien) die ganze Region Thun/Spiez inklusive Ost- und Westamt mit Busverkehr. Im Jahr 2002 
beförderten die Verkehrsbetriebe STI rund 9.7 Millionen Passagiere. 
Die STI ist zudem zuständig für die Geschäftsführungen der Drahtseilbahn Thunersee-Beatenberg, 
(TBB) der Sportbahn Beatenberg-Niederhorn (SBN) und des Tarifverbundes Thun. 

 

VB - Verkehrsbetriebe Biel 

Die Verkehrsbetriebe Biel betreiben zurzeit 8 Stadt- und 5 Überlandlinien auf einem Streckennetz 
von 120 km. In einem von Lyss über Biel bis Orvin reichenden Einzugsgebiet mit rund 86'000 Ein-
wohnern wurden 2002 rund 13.8 Millionen Passagiere befördert. 
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Voraussichtliche Verteilung der Investitionsbeiträge auf die verschiedenen Investitionsbereiche 
Die Projektliste beruht auf dem Planungsstand Sommer 2003 und ist provisorisch. Die Mittel des Rahmenkre-
dits reichen nicht aus, um alle von den Transportunternehmungen vorgesehenen Projekte zu finanzieren. Ba-
sierend auf einer rollenden Planung und Prioritätenabwägung entscheidet der Regierungsrat über die definitive 
Mittelverwendung. 
Aufgrund des unterschiedlichen Planungsfortschritts können die Kosten für die einzelnen Projekte nicht genau 
beziffert werden. Für die betroffenen Investitionsbereiche kann aber in etwa von folgendem Mitteleinsatz aus-
gegangen werden: 
BS: Gewährleistung Betriebssicherheit ca. 10% 
BB: Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft ca. 40% 
NK: Bereitstellung von nachfragegerechten Kapazitäten ca. 35% 
DLQ: Erhaltung und Optimierung der Dienstleistungsqualität ca. 15% 

Rund 50% der Investitionsbeiträge werden somit zur Instandhaltung der heute bestehenden Infrastruktur einge-
setzt, die zur Aufrechterhaltung des heutigen Angebots notwendig ist. 
Mit den restlichen Mitteln werden primär kapazitäts- und betriebsbedingte Erweiterungen der Verkehrsinfra-
struktur vorgenommen. 
Für jeden Investitionsbereich werden exemplarisch einzelne Projekte vorgestellt. Anhand der Projektbe-
schreibungen wird der Bezug zu den Investitionsbereichen und den kantonalen Investitionsgrundsätzen ge-
schaffen. 
 

 

Projekt TU  BS BB NK DLQ Anmerkungen / Bedarfsbegründungen 

Investitionen in die Betriebssicherheit (BS) 
Ausbau / Erneuerung der 
Zugsicherungssysteme bei 
Normal- und Schmalspur-
bahnen 

Diverse  XX X - - Ausrüstung der Normal- und Schmalspurbahnen mit fahr-
zeugseitigen und streckenbezogenen Zugsicherungssys-
temen. Die technischen Vorgaben und Standards werden 
durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) vorgegeben. 

Investitionen in die Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft (BB) 

BB1) Sanierungen 
Fahrleitungserneuerungen 
sowie Ober- und Unterbau-
sanierungen 

Diverse  X XX - - Altersbedingte Gesamterneuerungen von Fahrleitungen 
sowie Ober- und Unterbausanierungen auf verschiedenen 
Streckenabschnitten der im Kanton Bern tätigen Privat-
bahnen. 

Erneuerung von Tramgelei-
sen. 

Bern-
mobil 

 X XX - - Im Zeitraum 2005 - 2008 sind auf dem Tramnetz von 
Bernmobil verschiedene altersbedingte Gleissanierungen 
vorgesehen. 

BB2) Betriebstechnische Anlagen / Automatisierungen 
Erneuerung der zentralen 
Betriebsführung / Fernsteue-
rung (2. Etappe) 

BLS  X XX - - Für die Fahrplanstabilität und eine wirtschaftliche Be-
triebsführung ist die Fernsteuerungstechnik von zentraler 
Bedeutung. Die Systemkomponenten der heutigen Fern-
steuerung gehen ihrem Lebensende entgegen. Mit der 
Erneuerung der Fernsteuerung wird die Voraussetzung 
für eine weitere Zentralisierung der Fernsteuerung ge-
schaffen. 

Stationsanlage Utzenstorf RM  X XX - X Erneuerung Stellwerk und Stationsanlage. 
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Projekt TU  BS BB NK DLQ Anmerkungen / Bedarfsbegründungen 

Bereitstellung von nachfragegerechten Kapazitäten (NK) 

NK1) Aus- und Neubauten Normalspurnetz 
Ausbau Knoten Holligen SBB / 

BLS 
 - - XX - Der Bahnhof Bern und seine Zufahrten stossen an seine 

Kapazitätsgrenzen. Eine Verbesserung der Situation wird 
durch ein neues Gleis im Bereich des Knotens Holligen 
erzielt. 

Ausbau Wylerfeld  
(Überwerfung) 

SBB   X XX  Im Gebiet Bern Wylerfeld soll eine Entflechtung der Linien 
Richtung Zollikofen/Grauholz und Richtung Ostermundi-
gen vorgenommen werden. Der Kanton Bern setzt sich 
bei den SBB dafür ein, dass ein entsprechendes Projekt, 
das insbesondere für einen stabilen S-Bahn Betrieb not-
wendig ist, noch vor 2010 umgesetzt werden kann. 

Doppelspurausbauten auf 
der Strecke Bern - Neuen-
burg. 

BLS  - X XX - Die Strecke Bern - Neuenburg muss aus Kapazitätsgrün-
den auf weiteren Abschnitten auf Doppelspur ausgebaut 
werden. Im Zeithorizont 2005 - 2008 sind dies Bümpliz - 
Niederbottigen und eine erste Etappe auf dem Abschnitt 
Ins - Gampelen - Zihlbrücke - Marin. 

Doppelspurausbauten auf 
der BLS-Strecke Bern-Belp-
Thun (Gürbetal) 

BLS  - X XX - Mittelfristig soll der Abschnitt Bern - Belp durchgehend auf 
Doppelspur ausgebaut werden. 
Zudem sollen mit einer Doppelspur Toffen - Kaufdorf die 
neuralgischen Kreuzungen in den Bahnhöfen Toffen und 
Kaufdorf eliminiert werden. 

Strecke Spiez - Zweisimmen BLS  - X X X Das Fahrplankonzept 2004 führt aufgrund der nicht idea-
len Lage der Kreuzungsstellen zu einer Verlängerung der 
Fahrzeiten. Die Eröffnung des Basistunnels Lötschberg 
per 2007 bringt Fahrplananpassungen, die auch die An-
schlüsse ins Simmental tangieren. Eine Verbesserung zu 
diesem Zeitpunkt wird geprüft. In diesem Zusammenhang 
stehen auch Infrastrukturausbauten (neue oder verlänger-
te Kreuzungsstellen) zur Diskussion. 

Konolfingen - Thun RM  - X XX - Mit der Inbetriebnahme des Lötschberg - Basistunnels per 
2007 und dem Abschluss der Bauarbeiten in den Zulauf-
strecken verringern sich die Fahrzeit zwischen Bern und 
Thun und somit die Fahrplanzeiten der Fernverkehrszüge 
in Thun. Damit in Thun weiterhin gute Anschlüsse beste-
hen, sind gezielte Investitionen in die Infrastruktur not-
wendig. Diese bilden gleichzeitig eine Grundlage für ein 
verbessertes Bahnangebot in der Agglomeration Thun 
(Gemeinden Thun, Steffisburg und Heimberg). 

NK2) Aus- und Neubauten Schmalspurnetz 
Doppelspurausbauten auf 
der RBS-Strecke zwischen 
Bern und Worb 

RBS  X - XX - Die bestehenden Kapazitätsengpässe im Worblental kön-
nen mit einer durchgehenden Doppelspur Bern - Bolligen 
beseitigt werden. Die geplanten Ausbauten tragen zur 
Erhöhung der Pünktlichkeit und Sicherheit bei; sie erlau-
ben eine bessere Flexibilität und dadurch eine Verhinde-
rung von Verspätungsübertragungen auf das übrige Netz. 

Vervollständigung des Dop-
pelspurausbaus auf der 
RBS-Strecke zwischen Bern 
und Jegenstorf 

RBS  X - XX - Auf dem "Solothurner-Ast" des RBS soll der letzte Ein-
spurabschnitt zwischen Bern und Jegenstorf bei der SBB-
Unterführung nördlich von Zollikofen ausgebaut werden. 

Biel - Täuffelen ASM  - X XX - Die für die Umsetzung eines 15-Minuten Takts zwischen 
Biel und Täuffelen allfällig notwendigen Infrastrukturan-
passungen sind in Prüfung. 
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Projekt TU  BS BB NK DLQ Anmerkungen / Bedarfsbegründungen 

 
Verlängerung der bestehen-
den ASM-Linie von Nieder-
bipp nach Oensingen 

ASM  - - XX X Eine unter Federführung des Kantons Solothurn durchge-
führte Studie zum Korridor Solothurn - Niederbipp (- Oen-
singen) zeigt, dass nebst neuem und leistungsfähigerem 
Rollmaterial sowie gewissen Infrastrukturverbesserungen 
bei der bestehenden Linie eine Verlängerung der Bahnli-
nie von Niederbipp nach Oensingen Chancen bietet, um 
eine bessere Erschliessungs- und Angebotsqualität sowie 
eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen. 
Aufgrund der Resultate der vertiefenden Abklärungen 
werden die Kantone Solothurn und Bern einen Grund-
satzentscheid zur Verlängerung der Linie treffen können. 

NK3) Aus- und Neubauten Tramnetz 
Doppelspurausbauten auf 
der Tramlinie G (Worb): 
Abschnitte Melchenbühl - 
Gümligen und Gümligen - 
Siloah 

RBS  X X XX X Mit dem Doppelspurausbau der beiden Abschnitte kann 
die Sicherheit und Pünktlichkeit des Trambetriebs erhöht 
werden. Zudem ist der Ausbau aus Kapazitätsgründen 
(Möglichkeit für Zusatzzüge) angezeigt. 

Verlängerung der Tramlinie 
9 vom Guisanplatz zur  
S-Bahn Station Wankdorf 

Bern-
mobil 

 - - XX X Die Tramverlängerung ist ein wichtiger Baustein der ÖV-
Erschliessung des Entwicklungsschwerpunkts (ESP) 
Wankdorf. Die neue S-Bahn Station Wankdorf mit den 
daran anschliessenden Linien 20, 28 und 9 von Bernmobil 
sowie den RBS-Linien A, P und M wird zu einem wichti-
gen Umsteigeknoten. Die Realisierung soll im Rahmen 
des Strassenprojektes "Kreuzung Wankdorf" im Hinblick 
auf die Fussball EM 2008 realisiert werden. 

NK4) Neue Haltestellen 
Haltestelle Worbboden RBS  - - XX - Das Gebiet Worbboden gehört zu den kantonalen Ent-

wicklungsschwerpunkten. Die ÖV-Erschliessung soll mit 
einer neuen Haltestelle sichergestellt werden. 

Ausbau Jegenstorf /  
Station Jegenstorf Nord 

RBS  X X XX X Mit einer neuen Haltestelle Jegenstorf Nord sollen die 
Wohnquartiere und Arbeitsplätze in diesem Gebiet besser 
mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden. Die 
Anpassungen an der Station Jegenstorf sehen verbreiter-
te Zugänge zu den Perrons und eine Erhöhung der Ein- 
und Ausfahrtsgeschwindigkeiten Seite Solothurn vor. 

Agglomeration Biel /  
Vallée de Tavannes 

SBB  - - XX - In der Agglomeration Biel wie auch im Vallée de Tavan-
nes werden bis Ende 2004 Studien zu zusätzlichen Bahn-
haltestellen an SBB-Linien durchgeführt. Ziel ist es, die 
Siedlungsgebiete besser durch die Bahn zu erschliessen, 
die Benützung des öffentlichen Verkehrs zu fördern und 
die Ertragskraft der Linien zu stärken. Die Investitionen in 
neue Haltestellen an SBB-Linien erfolgen durch eine Kos-
tenbeteiligung der SBB, der entsprechenden Gemeinden 
und des Kantons. 
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Projekt TU  BS BB NK DLQ Anmerkungen / Bedarfsbegründungen 

 

Aufrechterhaltung der Dienstleistungsqualität im öV-Angebot (DLQ) 
Perronanlagen im Perimeter 
der S-Bahn Bahn 

BLS, 
RM, 
RBS, 
STB 

 X X X XX Im Perimeter der S-Bahn Bern bestehen zum Teil sehr 
schlechte Einstiegsverhältnisse. Ein ebenerdiger Einstieg 
in niederfluriges Rollmaterial (NINA, GTW, Jumbo) ist nur 
bei einer Perronhöhe von 55 cm gegeben. Im Perimeter 
der S-Bahn Bern wird angestrebt, dass mittelfristig auf 
den meisten Stationen ein ebenerdiger Einstieg möglich 
ist. Nebst den Anpassungen an der Perronhöhe sind teil-
weise auch Perronverlängerungen notwendig. 

Perronanlagen (inkl. Gelei-
se) auf dem Netz der MOB 

MOB  X X X XX Auf dem Netz der MOB entsprechen die Perron- und 
Bahnhofanlagen teilweise nicht mehr den heutigen Kun-
denanforderungen. Im Rahmen von Perron- und Gleissa-
nierungen sollen die Verhältnisse verbessert werden. 

Masterplan Bahnhof Bern: 
Neugestaltung Haltestellen 
Bubenbergplatz 

Bern-
mobil 

  X X XX Im Rahmen des Masterplans Hauptbahnhof Bern soll die 
Neugestaltung der Haltestellen (u.a. Trambahnhof) auf 
dem Bubenbergplatz realisiert werden. Die neue Traman-
lage am Bahnhofplatz mit den konzentrierten Haltestellen 
wird wesentlich übersichtlicher und kundenfreundlicher. 

Bahnhofplatz Thun Stadt 
Thun 

  X  XX Die Umsteigebeziehungen Bahn - Bus sollen im Rahmen 
der Neugestaltung des Bahnhofplatzes Thun verbessert 
werden. Dank Perronkanten, einer Verbesserung der An-
ordnung der Busstandorte sowie der Kundeninformation 
wird das Umsteigen am Bahnhof Thun erleichtert. 

Stationsausbau  
Fraubrunnen 

RBS  X XX - X Die heute stark auf den Güterverkehr ausgelegte Station 
soll für den Personenverkehr verbessert werden. Breitere 
und höhere Perrons (ebenerdiger Einstieg) erhöhen die 
Sicherheit und den Komfort für die Fahrgäste. Zusätzlich 
soll das Bahnhofareal umgestaltet werden (Zugänge, 
P+R). 

Ersatz Billettautomaten Diverse  - X - XX Bei verschiedenen Transportunternehmungen sind im 
Zeitraum 2005 - 2008 Beschaffungen von neuen Billettau-
tomaten vorgesehen. 
Die Transportunternehmungen haben erkannt, dass eine 
Harmonisierung und Vereinheitlichung der Billettautoma-
ten angezeigt ist. Die Zusammenarbeit in diesem Bereich 
wurde entsprechend vertieft. 
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Übersicht über die verpflichteten Kredite

2001_01 BOB /  Zugsicherung ZSI 127 RRB 0257 24.01.2001 3'700'000             2'146'000             1'430'700             
2001_02 Betriebsumstellung Bahn - Bus auf der Strecke Thun - Spiez AB 28.02.2001 1'100'000             1'100'000             733'300                
2001_03 ASM  /  Streckensanierung Gaswerk - Hard Mumenthal RRB 0849 07.03.2001 2'230'000             1'293'400             862'300                
2001_04 BERNMOBIL  /  Gleissanierungen Thunstrasse RRB 1090 28.03.2001 4'218'000             4'218'000             2'812'000             
2001_05 Ausrüstung Busfahrzeuge mit Abgasnachbehandlungsfiltern RRB 1864 13.06.2003 2'900'000             2'900'000             1'933'300             
2001_06 Infrastrukturanpassungen Laupen-Neuenegg-Thörishaus AB 06.07.2001 550'000                550'000                366'700                
2001_07 VB  /  Ersatzbeschaffung von 10 Niederflurgelenkautobussen RRB 2386 15.08.2001 5'728'000             5'438'000             3'625'300             
2001_08 BLS  /  Verlegung Stammlinie im Bereich Frutigen - Wengi Ey RRB 3618 21.11.2001 3'600'000             1'800'000             1'200'000             
2001_09 VB  /  Beschaffung Fahrgastinformationssystem RRB 3624 21.11.2001 3'400'000             3'400'000             2'266'700             
2001_10 TPF  /  Infrastrukturverbesserungen Fribourg-Murten-Ins AB 21.11.2001 3'165'100             91'788                  61'192                  
2001_11 ASM  /  Streckensanierung Bannwil-Weiherhöhe RRB 4101 19.12.2001 2'450'000             1'107'000             738'000                

TOTAL VERPFLICHTUNGEN 2001 33'041'100           24'044'188           16'029'492           

2002_01 Bernmobil  /  Beschaffung von 22 Niederflurgelenkautobussen RRB 0695 06.03.2002 12'510'300           12'510'300           8'340'200             
2002_02 RBS  /  Anschluss an das Betriebsleitsystem von Bernmobil RRB 0845 20.03.2002 4'290'000             4'290'000             2'860'000             
2002_03 SMtS  /  Totalerneuerung Standseilbahn RRB 1500 01.05.2002 9'000'000             4'060'000             2'706'700             
2002_04 ASM  /  Sanierung Hagneckbrücke (Bahnteil) RRB 2065 05.06.2002 4'974'000             2'884'900             1'923'300             
2002_05 ABM  /  Beschaffung Fahrgastinformationssystem AB 12.07.2002 174'000                159'000                106'000                
2002_06 Bernmobil  /  Gleissanierung Seftigenstrasse RRB 3059 21.08.2002 2'610'000             2'610'000             1'740'000             
2002_07 BLS  /  Umsteigeanlagen Bahn-Bus Bahnhof Schwarzenburg RRB 3060 21.08.2002 917'000                382'000                254'700                
2002_08 BOB  /  Erneuerung und Umbau Zahnstangenstrecken RRB 3061 21.08.2002 9'469'000             4'595'300             3'063'500             
2002_09 BLS  /  Streckensanierung Müntschemier - Gampelen RRB 3334 10.09.2002 5'625'000             2'120'600             1'413'700             
2002_10 BLS  /  ETCS Zugsicherung RRB 3335 10.09.2002 3'667'000             1'869'600             1'246'400             
2002_11 MIB  /  Erneuerung Bahninfrastruktur Meiringen-Innertkirchen RRB 3567 16.10.2002 2'279'000             1'321'800             881'200                
2002_12 SBB  /  Anpassungen Bahnhof Bern (Aufgang West, Beleuchtung) RRB 3851 13.11.2002 140'000'000         4'770'500             3'180'300             
2002_13 LTB (ASM)  /  Sanierung Standseilbahn RRB 4246 04.12.2002 4'450'000             2'204'000             1'469'300             

TOTAL VERPFLICHTUNGEN 2002 199'965'300         43'778'000           29'185'300           

Vier zentrale Zielsetzungen
Investition für die 
Gewährleistung 

der Betriebs-
sicherheit

Investition für die 
Aufrechterhaltung 

der Betriebs-
bereitschaft

Investition für die 
Bereitstellung 

nachfrage-
gerechter 

Kapazitäten

Investition in die 
Verbesserung der 

Dienst-
leistungsqualität

Investitionsrahmenkredit 2001 - 2004

Kreditbeschluss

B
eilage 5

Investitions-
summe         

ÖV-
Gesamtprojekt

ÖV-Anteil       
Kanton Bern     

brutto          
(inkl. Gemeinde-

drittel)

ÖV-Anteil       
Kanton Bern     

netto

 



Beilage 5 / Seite 2 

DOCP-76384-v12-Vortrag_Investitionsrahmenkredit_2005-2008.DOC 

 

Übersicht über die verpflichteten Kredite

2003_01 Bernmobil  /  Diverse Gleissanierungen RRB 0586 05.03.2003 2'672'000             2'672'000             1'781'300             
2003_02 RBS  /  DS Bahnhof Zollikofen; Umsteigeanlagen Bahn-Bus RRB 0587 05.03.2003 15'613'300           7'583'112             5'055'408             
2003_03 SBB Brünig  /  Automatisierte Kreuzungsstelle Brienzwiler AB 05.03.2003 1'200'000             269'000                179'300                
2003_04 Bernmobil  /  Tramwartungsgleis im Depot Eigerplatz RRB 0810 19.03.2003 2'088'000             2'088'000             1'392'000             
2003_05 ASM  /  Sanierung Gleis- & Perronanlagen Bahnhof Aarwangen RRB 1238 30.04.2003 1'613'800             870'000                580'000                
2003_06 SBB & Stadt Bern / ÖV-Erschliessung ESP Wankdorf (S-Bahn Station) RRB 1307 07.05.2003 48'300'000           21'430'000           14'286'700           
2003_07 BLS  /  Neubau Haltestelle Brünnen RRB 1512 28.05.2003 4'816'000             2'113'200             1'408'800             
2003_08 FUNIC be  /  Antriebserneuerung RRB 1518 28.05.2003 1'100'000             489'600                326'400                
2003_09 MOB  /  Diverse Infrastrukturprojekte (Gleis- & Fahrleitungen, Schutznetze) RRB 1927 02.07.2003 18'386'000           4'249'319             2'832'919             
2003_10 BLS  /  Verbesserung Infrastruktur Bhf Köniz (Gleis- & Perronanlagen) RRB 2093 06.08.2003 2'570'000             1'316'600             877'700                
2003_11 BLS  /  Doppelspurausbau Kehrsatz - Kehrsatz Nord RRB 2104 06.08.2003 20'500'000           11'890'000           7'926'700             
2003_12 VB  /  Neubau Verwaltungstrakt & Umbau Betriebsgebäude RRB 2105 06.08.2003 19'310'000           10'700'000           7'133'300             
2003_13 RM  /  Umbau Bahnhof Walkringen (Gleis-, Perron- und Sicherungsanlagen) RRB 2447 03.09.2003 6'252'000             3'626'200             2'417'500             
2003_14 ASM  /  Streckensanierung Kleben - Bannwil RRB 2604 15.10.2003 1'550'000             812'000                541'300                
2003_15 Bernmobil  /  Verläng. Trolleybuslinie zum Paul Klee Zentrum RRB 2932 29.10.2003 996'000                896'000                597'300                
2003_16 PostAuto BE-FR-SO  /  Betriebs- & Fahrgastinfosystems RRB 3045 12.11.2003 2'400'000             1'200'000             800'000                
2003_17 MOB  /  Ausbau Kreuzungsstelle Oeschseite RRB 3151 19.11.2003 2'570'000             503'720                335'813                
2003_18 BLS  /  Infrastruktur Bahnhof Kerzers RRB 3154 19.11.2003 23'617'000           3'836'700             2'557'800             
2003_19 MOB  /  Sanierung Station Les Avants RRB 3246 26.11.2003 6'600'000             1'293'600             862'400                

TOTAL VERPFLICHTUNGEN 2003 182'154'100         77'839'051           51'892'640           

TOTAL VERPFLICHTUNGEN 2001 - 2003 415'160'500   145'661'239   97'107'432     = kleine Bedeutung

Zur Verfügung stehender Rahmenkredit 2001 - 2004 177'000'000    118'000'000    = mittlere Bedeutung

Restsaldo (2004 noch zur Verfügung stehende Verpflichtungskreditsumme) 31'338'761     20'892'568     = grosse Bedeutung
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